
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/4/24 94/15/0015
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 Veröffentlicht am 24.04.1997

Index

L65503 Fischerei Niederösterreich

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §48a Abs4 litb;

FischereiG NÖ 1988 §53 Abs3;

FischereiG NÖ 1988 §58 Abs1 Z22;

Rechtssatz

§ 53 Abs 3 NÖ FischereiG 1988 indiziert das zwingende ö<entliche Interesse an der Bekanntgabe der für die

Festsetzung des Revierbeitrages erforderlichen Daten an den Fischereiverband.
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